Die Würde des Menschen ist unantastbar

Artikel 1 im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

Ein Projekt schulkooperativer Arbeit für das Schuljahr 2011/2012
„Würde - groß vom Menschen denken“ (Monografie Prof. Wilfried Härle, 2010)

Eine Zusammenfassung des Wesentlichen

1. 

Zuerst eine kleine Unterscheidung:  Menschenwürde- als eine allen Menschen zukommende und darum gemeinsame Größe ist zu unterscheiden von Formen und Graden von Würde aufgrund von

Alter und Weisheit,
besonderer Lebensleistung,
besonderer Aufopferung in einer Aufgabe (Mutter Theresa et.al.),

einer besonderen Haltung in einer schwierigen Situation, die Achtung fordert.
Mit diesen und anderen Formen (Biografie, Bildung, Begabung, früher auch adelige Abstammung) kann der Mensch von anderen abgegrenzt werden, kann er Unterschiede zwischen Menschen markieren und Achtung einfordern. Würde ist dann für die besonderen, herausragenden Formen des Menschseins vorgesehen. Dies alles gilt für die Menschenwürde nicht!!
2.

Dies führt zu einer allgemeinen Aussage: Würde ist nicht etwas am Menschen, das seinen Preis hat, eine Wertangabe, die wir für eine Person bereithalten, den wir selbst machen. Würde ist ein Wert, den eine Person in sich selbst trägt und dessen Anerkenntnis von allen gefordert wird.

3. 

Die berühmteste Formulierung in der Unterscheidung von Preis und Würde stammt von Immanuel Kant (Metaphysik der Sitten).

„Im Reich der Zwecke (also überall, wo etwas erstrebt wird) hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, ein Äquivalent, gesetzt werden; das dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet (d.h. erlaubt), hat eine Würde.“

„Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserem Willen, sondern der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Werth, als Mittel, und heißen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, d.i. als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt (und ein Gegenstand der Achtung ist).“

Ein Wert wird also einer Sache zuerkannt, die Würde ist etwas, was der „Sache“, hier also dem Menschen selbst eigen ist und so innewohnt. Die Würde ist in dem Würdeträger selbst begründet, sie hat keinen Preis und keine Vorbedingung. Das Gegenüber hat diese Würde anzuerkennen. Würde ist Anspruch auf Achtung. Einen Preis kann man fordern, die Würde muss man anerkennen.

Mit der Aufklärung wird der Begriff der Würde in der Sphäre des Politischen wirksam.

4. Erstes Zwischenergebnis 

„Menschenwürde ist das mit dem Dasein als Mensch gegebene Anrecht auf Achtung als Mensch“ (Härle)

5. Zwei Wurzeln unserer heutigen Rede von der Menschenwürde Art.1 GG sind besonders wirksam geworden:
Wurzel 1: Cicero (106-43v.Chr., stoische Philosophie) spricht von dignitas humana im Vergleich zu den Tieren:

Der Mensch hat zwei Rollen- die eine durch Teilhabe an der Vernunft und am Menschsein, die uns vom Tier unterscheidet und die zweite durch die Besonderheiten (wie Anmut, Gestalt, besondere Gaben etc.), durch die die Menschen sich untereinander unterscheiden.

Es gibt also eine gleiche Würde (im Gegensatz zum Tier), die wir mit allen teilen, und eine Würde, durch die wir in Differenz zu anderen besonders auffallen.

Generelle Würde - Differenzierte Würde- also zwei Würdeformen bei Cicero!!!

Wurzel 2: Biblische Tradition seit dem Babylonischen Exil (587-538)

Das Dasein des Menschen vor Gott als seinem Schöpfer begründet sein Anrecht auf Achtung
(Begriffe Ehre und Herrlichkeit statt Würdebegriff)

Die Würde wird in Judentum und Christentum anders als bei Cicero nicht mit dem Verweis auf den Verstand, sondern durch die Gottesbeziehung des Menschen begründet.

„Darin kommt die Überzeugung zum Ausdruck, dass der Mensch als Mensch, also jeder Mensch in jeder Phase seiner Entwicklung, Achtung verdient, weil ihm eine Würde eignet, die mit seinem Dasein gegeben ist und ihm von Menschen weder verliehen noch genommen, weder zu - noch aberkannt, sondern `nur` geachtet oder missachtet werden kann.“ (Härle, 19)

Summa: Die Menschenwürde ist ein Anrecht, das durch keine Leistung, durch kein Verhalten weder begründet noch genommen werden kann. Es ist das Anrecht auf Achtung.

(Achtung als Haltung des Wahrnehmens gegenüber jedem, der mir zum Nächsten werden kann)

.

6.  Würde als Rechtsbegriff

Art. 1 GG „der bei Weitem berühmteste und wichtigste Text zur Menschenwürde in unserer Gesellschaft“ (23.5. 1949)

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

Das Grundgesetz insgesamt gilt als Auslegung dieses ersten Artikels. Er gilt als erstes Grundrecht der Verfassung vor Nennung aller weiteren Rechte.

Zusammen mit Art. 4 (Glaubens-Gewissens-Bekenntnisfreiheit) ist er nicht durch andere Rechte eingeschränkt oder kann irgendwie abgewogen werden, ergo: sie gelten absolut.

Alle staatliche Gewalt ist zum Schutz und zur Achtung verpflichtet.

Die Ewigkeitsgarantie Art. 79 (3) besagt, dass jede Änderung des Grundgesetzes unzulässig ist, durch die die in Artikel 1 enthaltenen Grundsätze berührt werden.

Aber: das GG bietet keine Definition von Menschenwürde. Deshalb Interpretationen des Bundesverfassungsgerichtes und Blick ins deutsche Strafgesetzbuch (§ 130/131)

Menschenwürde wird geachtet, indem die Verletzungen der  Menschenwürde durch andere Straftaten geahndet werden. 

Es gibt keine eindeutige, letzte, definierte Begründung der Menschenrechte: die Grundlage des Verfassungsstaates ist begründungsoffen. Der Begriff der Würde kann inhaltlich gefüllt werden - jeder trägt das Wertvolle seiner Tradition ein. Begründungsoffenheit und Universalität gehören zusammen.

7. Menschenwürde konkret
Der Mensch ist immer Zweck, niemals Mittel, Kants „praktischer Imperativ“: Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“
Achtung der Menschenwürde meint ein „Handeln, bei dem der Mensch…immer auch als Zweck, also als etwas um seiner selbst willen Wichtiges und Gemeintes behandelt wird, während Missachtung der Menschenwürde darin bestünde, einen Menschen bloß als Mittel (für einen fremden Zweck) zu behandeln.“
Der Mensch kann nach Kant seine eigene Würde vernachlässigen (z.B. durch Selbsttötung oder durch Verkümmerung seiner Anlagen und Gaben)

„Die Menschenwürde ist getroffen, wenn der konkrete Mensch zum Objekt…zur vertretbaren Größe herabgewürdigt wird“ (Kommentar Grundgesetz, Günter Düring)

Wie eine Gesellschaft mit der Würde des Menschen umgeht, zeigt sie an ihrem Umgang mit den noch nicht Leistungsfähigen und den nicht mehr Leistungsfähigen.
Die vorzeigbaren Lebensleistungen des Subjekts sind für die Anerkennung der Würde ohne jede Bedeutung. 

Kritische Diskussionen entstehen dort, wo Menschen mit absolut „unwürdigem“ Verhalten (Mörder, Schwerverbrecher, Vergewaltiger etc.) in ihrer Würde vom Grundgesetz geschützt werden (vgl. die causa Gäfgen im Anhang). Die Unterscheidung von Person (und Würde) und Tat des Menschen gehört zu den grundlegenden Entscheidungen der (christlichen) Anthropologie. 

Darum: die Kategorie „Unmensch“ ist selbst eine unmenschliche Kategorie.

8. Menschenwürde versteht sich nicht von selbst - sie benötigt gründliche Begründung(en)
Ausgangspunkt: es geht nicht um Letztbegründung, sondern um hinreichende Gründe.
Die vorläufigen Hypothesen sind:

Anrecht auf Achtung als Mensch,
gilt jedem, der zum Menschengeschlecht gehört,
unabhängig von äußeren Merkmalen,
gilt vom Beginn der Befruchtung bis zum Tod,
fordert Anerkennung von Achtung und Schutz,
geht nicht verloren, wenn Anerkennung verweigert wird
Die stärkste Bindung besteht zwischen Gottesglaube und Würde (Text R. Safranski: Das Böse, Frankfurt, 6. Auflage 2004)

R. Safranski: Das Böse oder das Drama der Freiheit (Kapitel 15)

„Die Würde wird zuerkannt, aber durch welche Instanz? Heute sagen wird: durch die Gesellschaft…Mit Recht empfindet man die Gründung der Menschenwürde in einer gesellschaftlichen Übereinkunft als zu schwach. Sie macht aus der Menschenwürde etwas Kontingentes. Kontingenz heißt: was es gibt, könnte es genauso gut auch nicht geben, es ist nicht notwendig…
Wenn das Grundgesetz der Bundesrepublik die Würde des Menschen `unantastbar` nennt und sie ausdrücklich nicht einer demokratischen Mehrheitsentscheidung anheim stellt - dann ist das ein Versuch, in einer säkularen Welt ein heiliges Tabu zu errichten. Eine gesellschaftliche Entscheidung wird in eine Angelegenheit umgewandelt, die in Zukunft der gesellschaftlichen Entscheidung entzogen bleiben soll. Das ist ein Versuch, die Würde eben nicht nur in der gesellschaftlichen Einbildungskraft gründen zu lassen - sondern in Gott, genauer: in dem, was von Gott übrig geblieben ist, eine Instanz der Letztbegründung, eine Art Machtwort der moralischen Vernunft.“

„Der Artikel 1…..ist der wichtigste Satz des Grundgesetzes. Menschenwürde - das ist vielleicht der Kern einer Art - und der Ausdruck soll sie jetzt nicht provozieren - Zivilreligion, nämlich einer fundamentalen Wertübereinstimmung unserer in jeder Hinsicht pluralen Gesellschaft. Am Inhalt, also am Verständnis des Begriffs Menschenwürde und auch an der Übereinstimmung ist immer neu zu arbeiten.“ W. Thierse, Rede des Bundestagsvizepräsidenten am 6.12. 2006 im Willy Brandt Haus, Religion und Werteerziehung.

